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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.11.1998

Index

21/03 GesmbH-Recht

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

GmbHG §15;

GmbHG §18;

Rechtssatz

Mit der Bestellung einer Person zum Geschäftsführer wird dieser auch die P;icht zur Erfüllung der abgabenrechtlichen

Vorschriften übertragen. Der Geschäftsführer hat insbesondere dafür zu sorgen, daß die Abgaben aus den Mitteln der

Gesellschaft entrichtet werden.
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